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Dritter Titel.

Einsetzung eines Nacherben.

2100 .Der Erblasser kann einen Erben in der

Weise einsetzen, daß dieser erst Erbe
wird, nachdem zunächst ein Anderer

Erbe eworden ist (Nacherbe).
2101. Ist eine zur Zeit des

Erbfalls noch nicht er-zeugte Person als Erbe eingesetzt,
so ist im Zweifel anzunehmen, daß
sie als Nacherbe eingesetzt ist. Ent-
spricht es nicht dem Willen des Erb-

lassers, daß der Eingesetzte Nacherbe
werden soll, so ist die Einsetzung un-

wirksam.
Das Gleiche gilt von der Einsetz-

ung einer juristischen Person, die erst
nach dem Erbfalle zur Entstehung ge-
langt; die Vorschrift des § 84 bleibt

unberührt.
2102. Die Einsetzung als

 Nacherbe enthält im

Zweifel auch die Einsetzung als Er-

satzerbe.
Ist zweifelhaft, ob Jemand als

Ersatzerbe oder als Nacherbe einge-
setzt ist, so gilt er als Ersatzerbe.

2103. Hat der Erblasser an-
geordnet, daß der Erbe

mit dem Eintritt eines bestimmten

Zeitpunkts oder Ereignisses die Erb-
schaft einem Anderen herausgeben
soll, so ist anzunehmen, daß der An-
dere als Nacherbe eingesetzt ist.
 Hat der Erblasser ange—
2104. din daß der Erbe
nur bis zu dem Eintritt eines be—

stimmten Zeitpunkts oder Ereignisses
Erbe sein soll, ohne zu bestimmen,
wer alsdann die Erbschaft erhalten

soll, so ist anzunehmen, daß als
Nacherben diejenigen eingesetzt sind,

welche die gesetzlichen Erbendes Erb-
lassers sein würden, wenn er zur

Zeit des Eintritts des Zeitpunkts
oder des Ereignisses gestorben wärc.

DerFiskus gehört!nicht zu den ge-
setzlichen Erbenim Sinne dieser Vor-

schrift.
2105. Hat der Erblasser au-

geordnet, daß der ein-
gesetzte Erbe be Erbschaft erst mit

dem Eintritt eines bestimmten Zeit-

punkts oder Ereignisses erhalten
soll, ohne zu bestimmen, wer bis da-

hin Erbe sein soll, so sind die geses-
lichen Erben des Erblassers dieVor-

erben.
Das Gleiche gilt, wenn die Per-

sönlichkeit des Erben durch ein erst

nach dem Erbfall eintretendes Er-
eigniß bestimmt werden soll oder
wenn die Einsetzung einer zur Zeit

des Erbfalls noch nicht erzeugten
Person oder einer zu dieser Zeit noch
nicht entstandenen juristischen Person
als Erbe nach § 2101 als Nacherb-

einsetzung anzusehen ist.

2106. Hat der Erblasser einen
 Nacherben eingesetzt,

ohne den Zeitpunkt oder das Ereig-
niß zu bestimmen, mit dem die Nach-

erbfolge eintreten soll, so fällt die
Erbschaft dem Nacherben mit dem
Tode des Vorerben an.

Ist die Einsetzung einer noch nicht
erzeugten Person als Erbe nach
§ 2101 Abs. 1 als Nacherbeinsetzung

anzusehen, so fällt die Erbschaft dem
Nacherben mit dessen Geburt an. Im
Falle des § 2101 Abs. 2 tritt der An-

fall mit der Entstehung der juristi-
schen Person ein.

Hat der Erblasser einem
Abkömmlinge, der zur

Zeit der Errichtung der letztwilligen
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Verfügung keinen Abkömmling hat!
oder von dem der Erblasser zu dieser

Zeit nicht weiß, daß er einen Ab-
kömmling hat, für die Zeit nach
dessen Tode einen Nacherben be-

stimmt, so ist anzunehmen, daß der
Nacherbe nur für den Fall eingesetzt
ist, daß der Abkömmling ohne Nach-
kommenschaft stirbt.

2108. Die Vorschriften des
 § 1923 finden auf die

Nacherbfolge entsprechende Anwend-
ung.

Stirbt der eingesetzte Nacherbe
vor dem Eintritte des Falles der

Nacherbfolge, aber nach dem Ein-
tritte des Erbfalls, so geht sein Recht
auf seine Erben über, sofern nicht
ein anderer Wille des Erblassers an-

zunehmen ist. Ist der Nacherbe
unter einer aufschiebenden Bedingung
eingesetzt, so bewendet es bei der

Vorschrift des § 2074.

2109. Die Einsetzung eines
 Nacherben wird mit dem

Ablaufe von dreißig Jahren nach
dem Erbfall unwirksam, wenn nicht

vorher der Fall der Nacherbfolge
eingetreten ist. Sie bleibt auch nach
dieser Zeit wirksam:

1. wenn die Nacherbfolge für den

Fall angeordnet ist, daß in der
Person des Vorerben oder des

Nacherben ein bestimmtes Er-

eigniß eintritt, und derzjenige,
in dessen Person das Ereigniß
eintreten soll, zur Zeit des Erb-
falls lebt;

„wenn dem Vorerben oder einem

Nacherben für den Fall, daß
ihm ein Bruder oder eine

Schwester geboren wird, der
Bruder oder die Schwester als

Nacherbe bestimmt ist.

Ist der Vorerbe oder der Nach-
erbe, in dessen Person das Ereigniß
eintreten soll, eine juristische Person,

so bewendet es bei der dreißig-

jährigen Frist.

2110. Das Recht des Nacherben erstreckt sich im
Zweifel auf einen Erbtheil, der dem

Vorerben in Folge des Wegfalls
eines Miterben anfällt.

Das Recht des Nacherben erstreckt
sich im Zweifel nicht auf ein dem

Vorerben zugewendetes Voraus-
vermächtniß.

2111. Zur Erbschaft gehört,
was der Vorerbe auf

Grund eines zur Erbschaft ge-

hörenden Rechtes oder als Ersatz für
die Zerstörung, Beschädigung oder
Entziehung eines Erbschaftsgegen-
standes oder durch Rechtsgeschäft
mit Mitteln der Erbschaft erwirbt,

sofern nicht der Erwerb ihm als

Nutzung gebührt. Die Zugehörigkeit
einer durch Rechtsgeschäft erwor-

benen Forderung zur Erbschaft hat
der Schuldner erst dann gegen sich
gelten zu lassen, wenn er von der

Zugehörigkeit Kenntniß erlangt; die
Vorschriften der §§ 406 bis 408

finden entsprechende Anwendung.
Zur Erbschaft gehört auch, was

der Vorerbe dem Inventar eines

erbschaftlichen Grundstücks ein-
verleibt.

2112. Der Vorerbe kann über
 die zur Erbschaft ge-

hörenden Gegenstände versügen,
soweit sich nicht aus den Vorschriften
der §§ 2113 bis 2115 ein Anderes
ergibt.

Die Verfügung des Vor-2113.  erben über ein zur Erb-

schaft gehörendes Grundstück oder
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über ein zur Erbschaft gehörendes

insoweit unwirksam, als sie das

beeinträchtigen würde.
Das Gleiche gilt von der Ver-

fügung über einen Erbschaftsgegen-
stand, die unentgeltlich oder zum

Zwecke der Erfüllung eines von dem

Vorerben ertheilten Schenkungs-
versprechens erfolgt. Ausgenommen
sind Schenkungen, durch die einer
sittlichen Pflicht oder einer auf den
Anstand zu nehmenden Rücksicht ent-
sprochen wird.

Die Vorschriften zu Gunsten der-
jenigen, welche Rechte von einem

Nichtberechtigten herleiten, finden
entsprechende Anwendung.

2114. Gehört zur Erbschaft
 eine Hypothekenforder-

ung, eine Grundschuld oder eine

Rentenschuld, so steht die Kündig-
ung und die Einziehung dem Vor-
erben zu. Der Vorerbe kann jedoch
nur verlangen, daß das Kapital an

ihn nach Beibringung der Einwillig-
ung des Nacherben gezahlt oder daß
es für ihn und den Nacherben hinter-

legt ) wird. Auf andere Verfüg-
ungen über die Hypothekenforderung,
die Grundschuld oder die Renten-

§ 2113 Anwendung.

2115.  Eine Verfügung über
einen Erbschaftsgegen-

stand, die im Wege der Zwangsvoll-

streckung oder der Arrestvollziehung
oder durch den Konkursverwalter er-

folgt, ist im Falle des Eintritts der

Nacherbsolge insoweit unwirksam,

wirksam,
Recht des Nacherben vereiteln oder

2117.
sie nach § 2116 zu hinterlegen, auf

schuld finden die Vorschriften des

als sie das Recht des Nacherben ver-

Recht an einem Grundstück ist im

Falle des Eintritts der Nacherbsolge
eiteln oder beeinträchtigen würde.

Die Verfügung ist unbeschränkt
wenn der Anspruch eines

Nachlaßgläubigers oder ein an einem

Erbschaftsgegenstande bestehendes
Recht geltend gemacht wird, das im
Falle des Eintritts der? Kacherbsolge

dem Nacherben gegenüber wirksam ist.

211 Der Vorerbe hat auf
.Verlangen des Nach-

erben die zur Erbschaft gehörenden
Inhaberpapiere nebst den Erneuer-

ungsscheinen beieiner Hinterlegungs-
stelle oder bei der Reichsbank mit

ber Bestimmung zu hinterlegen, daß
die Herausgabe nur mit Zustimm-

ung des Nacherben verlangt werden
Die Hinterlegung von In-

haberpapieren, die nach § 92 zu den

verbrauchbaren Sachen gehören, so-
wie von Zins-, Nenten= oder Gewinn-

antheilsscheinen kann nicht verlangt
werden. Den Inhaberpapieren ste-
hen Orderpapiere gleich, die mit
Blankoindossament versehen sind.

Ueber die hinterlegten Papiere
kann der Vorerbe nur mit Zustimm-

ung des Nacherben verfügen.

2117. Der Vorerbe kann die

 Inhaberpapiere, statt

seinen Namen mit der Bestimmung

umschreiben lassen, daß er über sie
nur mit Zustimmung des Nacherben
verfügen kann. Sind die Papiere
von dem Reiche oder einem Bundes-

staat ausgestellt, so kann er sie mit

der gleichen Bestimmung in Buch-
forderungen gegen das Reich oder
den Bundesstaat umwandeln lassen

1) Hinterlegung s. § 372 mit Anm.; S. 144—146 mit Anm.



350  Fünftes  Buch.  Erbrecht.                                                                                                             2118. Buchforderungen gegen
das Reich oder einen Bundesstaat,

so ist der Vorerbe auf Verlangen des
Nacherben verpflichtet, in das Schuld-
buch den Vermerk eintragen zu las—
sen, daß er über die Forderungen

nur mit Zustimmung des Nacherben

verfügen kann.
 Geld, das nach den Re—
2119. geln einer ordnungs-

mäßigen Wirthschaft dauernd anzu-
legen ist, darf der Vorerbe nur nach
den für die Anlegung von Mündel-

geld geltenden Vorschriften anlegen.

2120. Ist zur ordnungsmäßi-
 gen Verwaltung, insbe-

sondere zur Berichtigung von Nach-

laßverbindlichkeiten, eine Verfügung
erforderlich, die der Vorerbe nicht
mit Wirkung gegen den Nacherben
vornehmen kann, so ist der Nacherbe
dem Vorerben gegenüber verpflichtet,

seine Einwilligung zu der Versüg-
ung zu ertheilen. Die Einwilligung
ist auf Verlangen in öffentlich be-
glaubigter Form zu erklären. Die
Kosten der Beglaubigung fallen dem
Vorerben zur Last.

2121. Der Vorerbe hat dem
Nacherben auf Verlan-

gen ein ig der zur Erbschaft

gehörenden Gegenstände mitzuthei—
len.

Angabe des Tages der Aufnahme zu
versehen und von dem Vorerben zu

unterzeichnen; der Vorerbe hat auf
Verlangen die Unterzeichnung öffent-
lich beglaubigen zu lassen.

Der Nacherbe kann verlangen,
daß er bei der Anfnahme des Ver-

zeichnisses zugezogen wird.
Der Vorerbe ist berechtigt und

auf Verlangen des Nacherben ver-
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Gehören zur Erbschaft pflichtet, das Verzeichniß durch die

2124.

Das Verzeichniß ist mit der

zuständige Behörde oder durch einen
zuständigen Beamten oder Notar auf-

nehmen zu lassen.
Die Kosten der Aufnahme und der

Beglaubigung fallen der Erbschaft
zur Last.

2122. Der Vorerbe kann den
Zustand der zur Erb-

schaft gehörenden Sachen auf seine
Kosten durch Sachverständige fest-
stellen lassen. Das gleiche Recht
steht dem Nacherben zu.

2123. Gehört ein Wald zur
 Erbschaft, so kann so-

wohl der Vorerbe als der Nacherbe
verlangen, daß das Maß der Nutz-
ung und die Art der wirthschaftlichen

Behandlung durch einen Wirth-
schaftsplan festgestellt werden. Tritt
eine erhebliche Aenderung der Um-

stände ein, so kann jeder Theil eine
entsprechende Aenderung des Wirth-
schaftsplans verlangen. Die Kosten
fallen der Erbschaft zur Last.

Das Gleiche gilt, wenn ein Berg-
werk oder eine andere auf Gewinn-

ung von Bodenbestandtheilen gerich-

tete Anlage zur Erbschaft gehört.
Der Vorerbe trägt dem

2124. Nacherben gegenüber

die gewöhnlichen Erhaltungskosten.
Andere Aufwendungen, die der

Vorerbe zum Zwecke der Erhaltung
von Erbschaftsgegenständen den Um-

ständen nach für erforderlich halten
darf, kann er aus der Erbschaft be-

streiten. Bestreitet er sie aus seinem

Vermögen, so ist der Nacherbe im
Falle des Eintritts der Nacherbfolge
zum Ersatze verpflichtet.

2125. Macht der Vorerbe Ver-
wendungen auf die Erb-

schaft, die nicht unter die Vorschrift
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des § 2124 fallen, so ist der Nacherbe
im Falle des Eintritts der Nacherb-
folge nach den Vorschriften über die

Geschäftsführung ohne Auftrag zum
Ersatze verpflichtet.

Der Vorerbe ist berechtigt, eine
Einrichtung, mit der er eine zur Erb-

schaft gehörende Sache versehen hat,
wegzunehmen.

2126. Der Vorerbe hat im
Verhältnisse zu dem

Nacherben nicht die außerordentlichen
Lasten zu tragen, die als auf den

Stammwerth der Erbschaftsgegen-
stände gelegt anzusehen sind. Auf

diese Lasten finden die Vorschriften
des § 2124 Abs. 2 Anwendung.

2127. Der Nacherbe ist be-
 rechtigt, von dem Vor-

erben Auskunft über den Bestand der

Erbschaft zu verlangen, wenn Grund

zu der Annahme besteht, daß der
Vorerbe durch seine Verwaltung die
Rechte des Nacherben erheblich ver-

(letzt.

2128. Wird durch das Ver-
hallen des Vorerben

oder durch seine ungünstige Vermö-
genslage die Besorgniß ciner er-

heblichen Verletzung der Rechte des
Nacherben begründet, so kann der
Nacherbe Sicherheitsleistung verlan-
gen.

Die für die Verpflichtung des
Nießbrauchers zur Sicherheitsleist-
ung geltenden Vorschriften des
§ 1052 finden entsprechende An-

wendung.

2129. Wird dem Vorerben die
Verwaltung nach den

Vorschriften des § 1052 entzogen,
so verliert er das Recht, über Erb-
schaftsgegenstände zu verfügen.

 —  —
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Die Vorschriften zu Gunsten der—

jenigen, welche Rechte von einem

Nichtberechtigten herleiten, finden
entsprechende Anwendung. Für die
zur Erbschaft gehörenden Forder—
ungen ist die Entziehung der Ver—

waltung dem Schuldner gegenüber
erst wirksam, wenn er von der ge-

troffenen Anordnung Kenntniß er.
langt oder wenn ihm eine Mit-

theilung von der Anordnung zuge-
stellt wird. Das Gleiche gilt von
der Aufhebung der Entziehung.

2130. Der Vorerbe ist nach
dem Eintritte der Nach-

erbfolge verpflichtet, dem Nacherben
die Erbschaft in dem Zustande her-
auszugeben, der sich bei einer bis

zur Herausgabe sortgesetzten ord-
nungsmäßigen Verwaltung ergiebt.
Auf die Herausgabe eines land-

wirthschaftlichen Grundstücks sindet
die Vorschrift des § 592, auf die

Herausgabe eines Landguts finden
die Vorschriften der §§ 592, 593

entsprechende Anwendung.
Der Vorerbe hat auf Verlangen

Rechenschaft abzulegen.

2131. Der Vorerbe hat dem
Nacherben gegenüber in

Ansehung der Verwaltung nur für

diejenige Sorgsalt einzustehen,welche
er in eigenen Angelegenheiten an-

zuwenden pflegt.
Veränderungen oder

2132. Verschlechterungen von
Erbschaftssachen, die durch ord-
nungsmäßige Benntzung herbeige-

führt werden, hat der Vorerbe nicht
zu vertreten.

2133. Zieht der Vorerbe
 Früchte den Regeln

einer ordnungsmäßigen Wirthschaft
zuwider oder zieht er Früchte des-
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halb im Uebermaße, weil dies in

Folge eines besonderen Ereignisses
nothwendig geworden ist, so gebührt
ihm der Werth der Früchte nur

insoweit, als durch den ordnungs-
widrigen oder den übermäßigen
Fruchtbezug die ihm gebührenden
Nutzungen beeinträchtigt werden und
nicht der Werth der Früchte nach

der Sachezu verwenden ist.

2134.Hatder Vorerbe einen
Erbschaftsgegenstand

für sich verwendet, so ist er nach
dem Eintritte der Nacherbfolge dem

Nacherben gegenüber zum Ersatze
des Werthes verpflichtet. Eine
weitergehende Haftung wegen Ver-
schuldens bleibt unberührt.

2135. Hat der Vorerbe ein zur Erbschaft gehören—
des Grundstück vermiethet oder ver-
pachtet, so finden, wenn das Mieth-
oder Pachtverhältniß bei dem Ein-

tritte der Nacherbfolge noch besteht,
die Vorschriften des § 1056 ent-

sprechende Anwendung.

2136. Der Erblasser kann
den Vorerben von den

Beschränkungen und Verpflicht-
ungen des § 2113 Abs. 1 und
der §§ 2114, 2116 bis 2119,

2123, 2127 bis 2131, 2133,

2134 befreien.

2137.
eingesetzt, was von der Erbschaft bei

dem Eintritte der Nacherbfolge üb-

rig sein wird, so gilt die Befreiung

den Regeln einer ordnungsmäßigen

Wirthschaft zur Wiederherstellung

Hat der Erblasser den
Nacherben auf dasjenige

Ein Dritter kann sich auf diese Be-

rechtigung nicht berufen,
bei der Vornahme eines Rechtsge-

von allen im § 2136 bezeichneten

Beschränkungen und Verpflichtungen

alsangeordnet.
Das Gleiche ist im Zweisel anzu-

nehmen, wenn der Erblasser bestimmt
hat, daß der Vorerbe zur freien Ver-
fügung über die Erbschaft berechtigt
sein soll.

2138.  Die Herausgabepflicht
des Vorerben beschränft

sich in doen Fällen des § 2137 auf

die bei ihm noch vorhandenen Erb—

schaftsgegenstände. Für Verwend-
ungen auf Gegenstände, die er in

Folge dieser Beschräntung nicht
herauszugeben hat, kann er nicht

Ersatz verlangen.
Hat der Vorerbe der Vorschrift

des § 2113 Abs. 2 zuwider ) über

einen Erbschaftsgegenstand versügt
oder hat er die Erbschaft in der Ab-

sicht, den Nacherben zu benachthei-
ligen, vermindert, so ist er dem
Nacherben zum Schadensersatze ver-

pflichtet.

2139. Mit dem Eintritte des
 Falles der Nacherbfolge

hört der Vorerbe auf, Erbe zu sein,

und fällt die Erbschaft dem Nach—
erben an.

2140.  Der Vorerbe ist auch
 nach dem Eintritte des

Falles der Nacherbfolge zur Verfüg-
ung über Nachlaßgegenstände in dem

gleichen Umfange wie vorher berech-
tigt, bis er von dem Eintritte Kennt-

niß erlangt oder ihn kennen muß.

wenn er

1) Das in der R Vorl. enthaltene Wort „unentgeltlich“ ist in III. Berathung
des RT. auf Antrag des Abg. Spahn gestrichen worden. Stenogr. Ber. S. 3095,
3096.
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schäfts den Eintritt kennt oder kennen
muß

2141. Ist bei dem Eintritte
des Falles der Nacherb-

Vermächtnig.
Nachlaßgläubigern gegenüber unbe—

schränkt kaster.2145.  Der Vorerbe haftet
nach dem Eintritte der

folge die Geburt eines Nacherben  Nacherbfolgefür die Nachlaßverbind-

zu erwarten, so finden auf den Unter- lichkeiten noch insoweit, als der Nach-
haltsanspruch der Mutter die Vor-

schriften des § 1963 entsprechende
Anwendung.

2142.
sobald der Erbfall eingetreten ist.

Der Nacherbe kann die

Schlägt der Nacherbe die Erb-

schaft aus, so verbleibt sie dem Vor-
erben, soweit nicht der Erblasser ein
Anderes bestimmt hat.

2143. Tritt die Nacherbfolge
 ein, so gelten die in

Erbschaft ausschlagen,

sofern nicht

 erbe nicht haftet. Die Haftung bleibt
auch für diejenigen Nachlaßverbind-

lichkeiten bestehen, welche im Ver-

hältnisse zwischen dem Vorerben und
dem Nacherben dem Vorerben zur

Last fallen.
Der Vorerbe kann nach dem Ein-

tritte der Nacherbfolge die Berich
tigung der Nachlaßverbindlichkeiten,

seine Haftung unbe-
schränkt ist, insoweit verweigern, als
dasienige nicht ausreicht, was ihm

Folge des Erbfalls durch Vereinig= von der Erbschaft gebührt. Die Vor-

ung von Recht und Lebindlichkei
oder von Recht und Belastunger
loschenen Rechtsverhältnisse
nicht erloschen.
2144. Die Vorschriften über

die Beschränkung der
Haftung des Erbenfür die Nachlaß-

als

verbindlichkeiten gelten auch für den
Nacherben; an die Stelle des Nach-

lasses tritt dasjenige, was der Nach-
erbe aus der Erbschaft erlangt, mit!

Einschluß der ihm gegen den Vor-
erben als solchen zustehenden An-

sprüche.
Das von dem Vorerben errichtete

Inventar kommt auch dem Nach-
erben zu Statten.

Der Nacherbe kann sich dem Vor-

erben gegenüber auf die Be-

schränkung seiner Haftung auch
dann berufen, wenn er den übrigen
— —.

schriften der §§ 1990, 1991 finden

entsprechende Anwendung.

2146.  Der Vorerbe ist den Nach-
laßgläubigern gegen-

über verpflichtet, den Eintritt der

Nacherbfolge unverzüglich dem Nach-
laßgericht anzuzeigen. Die Anzeige
des Vorerben wird durch die Anzeige

des Nacherben ersetzt.
Das Nachlaßgericht hat die Ein-

sicht der Anzeige Jedem zu gestatten,
der ein rechtliches Interesse glaub-=

haft macht.

Vierter Titel.

Vermächtniß ).

2147. Mit einem Vermächt-
 nisse kann der Erbe oder

ein Vermächtnißnehmer beschwert

1) Ueber den Unterschied zwischen Vermächtniß und Auflage (unter §§ 2192 ff.)
s. Gareis, in Endemann und Gareis, Einführung S. 374, 375.

Ausländischer Nachlaß mit Vermächtnissen S. 25, 26.

Gareis, Bürgerliches Gesetzbuch. 23
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